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Vertr�ge sind das Herzst�ck grenz�ber-
schreitenden Wirtschaftens und die Regeln
des Internationalen Vertragsrechts f�r die
Marktteilnehmer daher von besonderem
Interesse. Diese Regeln m�ssen im Binnen-
markt einheitlich sein, w�rde doch der Kl�ger
ansonsten nachgerade zum Forum Shopping
eingeladen, da ihm die Europ�ische Ge-
richtsstands- und Vollstreckungsverordnung
(EuGVVO) h�ufig die Wahl zwischen ver-
schiedenen Gerichtsst�nden l�sst. Einheit-
lichkeit gew�hrleistete bislang das Europ�i-
sche Schuldvertrags�bereinkommen von

Rom aus dem Jahre 1980 (EV�). Seine Tage
sind indes gez�hlt. Es soll nach den Vorstel-
lungen der EG-Kommission in eine EG-Ver-
ordnung, die sog. Rom I-VO, �berf�hrt wer-
den. Das Gesetzgebungsverfahren wurde mit
Vorlage des Vorschlags f�r eine Verordnung
des Europ�ischen Parlaments und des Rates
�ber das auf vertragliche Schuldverh�ltnisse
anzuwendende Recht (Rom I) am 15. 12.
2005 eingeleitet (KOM [2005] 650 endg.).

Der Vorschlag der Kommission m�chte das
europ�ische Internationale Vertragsrecht
nicht revolutionieren, sondern behutsam fort-
entwickeln. Denn das EV� hat sich in der Pra-
xis bew�hrt. Gleichwohl sind einige bedeut-
same �nderungenvorgesehen. Zuk�nftig soll
– zwar in engen Grenzen, aber immerhin – die
Wahl nichtstaatlichen Rechts m�glich sein,
die Ausweichklausel des Art. 4 Abs. 5 S. 2
EV� gestrichen und eine Rechtswahl bei Ver-
brauchervertr�gen ausgeschlossen werden.
Geplant ist außerdem die Schaffung im EV�
bislang nicht enthaltener Ankn�pfungsregeln
f�r Vertretervertr�ge, die dinglichen Wirkun-

gen einer Zession, Gesamtschulden und die
gesetzliche Aufrechnung.

Der sachliche Anwendungsbereich soll im
Wesentlichen unver�ndert bleiben. Das ist
vor allem deshalb bedauerlich, da das Gr�n-
buch zu einer Rom I-VO (KOM [2002] 654
endg.) die Hoffnung weckte, der allgemein
als unbefriedigend empfundenen Zersplitte-
rung des Kollisionsrechts f�r Versicherungs-
vertr�ge k�nnte alsbald ein Ende bereitet
werden. Diese Hoffnung wird, wie Art. 22
lit. a i.V. m. Anhang I deutlich macht, bitter

entt�uscht. �berhaupt nicht �berzeugend ist
außerdem die Ausnahme von Verpflichtun-
gen aus einem vorvertraglichen Rechtsver-
h�ltnis (Art. 1 Abs. 2 lit. i). Damit wird eine
vom EuGH f�r das Prozessrecht entwickelte
und an sich schon kritikab-
le Rechtsprechung ohne
weitere Reflexion auf das
Vertragsrecht �bertragen
und gesetzlich fixiert. Kor-
rekturm�glichkeiten blei-
ben dann keine mehr.

Das tragende Element der
Rom I-VO ist nach wie vor
die Parteiautonomie. Sie
wird sogar erweitert. Die
Parteien sollen k�nftig
auch auf internationaler
oder Gemeinschaftsebene
anerkannte Grunds�tze
und Regeln des materiel-
len Vertragsrechts w�hlen k�nnen (Art. 3
Abs. 2). Das ist zu begr�ßen, ist doch der Ge-
rechtigkeitsgehalt derartiger Regelungen
nicht geringer als der staatlichen Rechts.
Ausgeschlossen bleibt damit nach wie vor die
Wahl einer diffusen lex mercatoria. Aufge-
wertet werden jedoch Regelwerke wie die
Principles of European Contract Law oder die
UNIDROIT Principles of International Com-
mercial Contracts. Deutlich erkennbar ist au-
ßerdem das Bestreben der Kommission, die
Wahl eines k�nftigen Common Frame of Re-
ference zu erm�glichen. �ber die Attraktivi-
t�t dieser Weiterung wird der Markt entschei-
den.

Art. 3 soll außerdem um eine Binnenmarkt-
klausel erg�nzt werden. Danach ber�hrt die
Wahl drittstaatlichen Rechts die zwingenden
Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts
nicht, wenn sie im konkreten Fall anwendbar
w�ren (Art. 3 Abs. 5). Eine etwas pr�zisere
Umschreibung h�tte man sich freilich ge-
w�nscht, zumal selbst zwingendes Richtli-
nienrecht mangels horizontaler Wirkung von

Richtlinien zwischen Privaten gar nicht an-
wendbar sein kann. Gemeint ist wohl die An-
wendung derjenigen nationalen Umsetzungs-
normen, die beim Fehlen einer Rechtswahl
nach Art. 4 aufgrund objektiver Ankn�pfung
zum Zuge gekommen w�ren.

Die objektive Ankn�pfung soll im Grundsatz
unver�ndert bleiben. Man h�lt zu Recht am
Prinzip der charakteristischen Leistung fest.
Einige neue Regelbeispiele kommen hinzu,
so etwa – zur Korrektur einer fehl gehenden
franz�sischen Rechtsprechung – f�r Ver-
triebsvertr�ge in Art. 4 Abs. 1 lit. h. Dar�ber,
ob angesichts der Auslegungszust�ndigkeit
des EuGH �berhaupt Regelbeispiele erfor-
derlich sind, kann man trefflich streiten. Das
sind freilich nur Quisquilien. An die Sub-
stanz geht hingegen die vorgesehene Strei-
chung der Auswahlklausel des Art. 4 Abs. 5.
Damit sch�ttet die Kommission das Kind mit
dem Bade aus. Der Wunsch nach mehr
Rechtssicherheit ist zwar verst�ndlich, doch
ließe sich dem unerfreulichen Heimw�rts-
streben zahlreicher (vor allem englischer)
Gerichte auch mit einer deutlich restriktive-
ren Formulierung der Ausweichklausel be-
gegnen. Denn als Korrektiv der statischen
Momente des Art. 4 ist sie unverzichtbar,
wenn die Ankn�pfung zu einem aus kollisi-
onsrechtlicher Sicht sachfernen Recht f�hrt,
obgleich tats�chlich ein sachn�heres Recht
ermittelbar ist. Bei Arbeitsvertr�gen m�chte

daher auch die Kom-
mission – sachlich rich-
tig, aber inkonsequent –
an einer Korrekturm�g-
lichkeit festhalten (vgl.
Art. 6 Abs. 3).

Grundlegend umgestal-
tet werden soll die An-
kn�pfung von Ver-
brauchervertr�gen. Die
M�glichkeit einer
Rechtswahl entf�llt.
Anzukn�pfen ist allein
objektiv. Das ist ange-
sichts der bei Geltung
fremden Rechts stets

bestehenden Informationsprobleme des Ver-
brauchers �berzeugend. Weniger �berzeu-
gend gelingt hingegen die Anpassung des An-
wendungsbereichs des Art. 5 an den des
Art. 15 EuGVVO. Zu bem�ngeln ist vor
allem die unvollkommen allseitige Aus-
gestaltung der Norm. Art. 5 sch�tzt nur Ver-
braucher mit gew�hnlichem Aufenthalt in
einem Mitgliedstaat. Zur�ckf�hren l�sst sich
das wohl auf eine etwas unreflektierte �ber-
nahme des Wortlauts von Art. 15 EuGVVO,
f�r die es aber �berhaupt keinen sachlichen
Grund gibt. Hier sollte dringend nachge-
bessert werden.

Bereits diese wenigen Beispiele haben ge-
zeigt, dass der Diskussionsbedarf noch groß
ist. Mit einer raschen Verabschiedung der
Rom I-VO ist daher nicht zu rechnen. Eile
w�re auch sch�dlich, will gut Ding doch Wei-
le haben. So lange l�sst sich auch noch mit
dem EV� leben.
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